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Graz, den 14. November 1995 

An das Präsidium 
des östel'reichiscl1en Nabonalrates 

betr.: Stellungnahme zum Entwurf emes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der vorliegende Entwurf eines UniStG ist das Machwerk einer bil
dungsfeindlichen jvlinisterialbürokratie, die verständnislos ist für die Er
fordernisse einer leistungsfä.higen Universität, blind für Struktur und 
Inhalte insbesondere der Geisteswissenschaften, verantwortungslos ge
genüber L eh n? nden und i\bso l v e nten der ös terl'e ic bischen Universitäten 
und die offen bar einen schweren internationalen Ansehensverlust der 
akademischen A usbild un g und Titel Österreichs ohne weiteres in Kauf zu 
nehmen gewillt ist. 

Die völlig verfehlte Konzeption des UniStG zeigt sich u. a. in folgenden 
Details: 

Das UniSLG würde in den Geisteswissenschaften innernational Unge
rechtigkeit erzeugen: Bic-;herige Träger des Jvlagistertitels haben für sei
nen Erwerb mindestens acht Semester zwei volle Fächer (vielfach mit 
Ergänzungsprüfung Latein) studieren müssen; nach dem nellen jIIIodus 
wird derselbe Titel nach einem Schmalspurstudium von nur sechs Seme
ster i'lindestdauer, bezogen auf nur ein Fach (und meist ohne Nachweis 
von Lateinkenntnissen) den Absolventen quasi nachgeworfen (zum Vgl.: 
bisheriges Dipl.-Studiulll z. 13. Anglistik-Amerikanistik und J=i.omanistik: 148 
(inld. Freifächer ) vorgeschriebene Seme::>tcl'stunden; neu: bei nur mehr 
ein(�m Fach Hornanistik: 90!) 

In den leb rerbilde nden Eichern \4ird die bisher gegebene Durchlässigkeit 
zwischen Diplom- und Lehramtsstudium zerstört, für Diplomstudenten da
her Chancen vermindert . 

Das UniStG würde die internationale Konkurrenzfähigkeiten der Absol
venten österreichischer geisteswissenschaftlicher Fakultäten vernichten: 
In ganz Europa wird ( mit Ausnahme Oxfords) kein tvlagistertltel nach ei
nem nur sechssemestrigell StudiuDl verliehen. Da geisteswissenschaftliche 
Fächer weil: überwiegend von Frauen s t u dic l't werden, ersc h e i n t eine Zel'
störung der Berufschancen von Absolventen diesel' Fächer auch frauen
feindlich. 

Das UniStG wird dadurc h In sich widersprüchlich, da den Geistes \'iis
senschaften die Erfül1ung der - im übrigen für diese weitgehend un
sinnigen - Forderung nach einem dominan t auf wirtschaflichen Kriterien 
beruhenden 'Verwendungsprofil' unmöglich würde. 
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Besonders gravierend fLil' die Konkurrenzfä.higkeit österreichischer Ab
solvente n aller Fächer ist die im UniStG vorgesehene Degradierung des 
Studiums zu einem 'Studium light' mit einer weiteren Absenkung der An
forderungen ins geradezu Lächerliche, und zwar insb esondere durch: 

* die lVföglicbkeit, Diplomarbeiten auch von Nicht-Habilitierten, also 
nicht voll ausgebildeten Univ.lehrern, beurteilen zu lassen (§ 63); 

,,� die Abschaffung eines internationalen Gepflugenheiten entsprechenden 
differenzierten Notensystems von fünf St ufen auf nul' Tllehl." drei 
Stufen (§ 45); hieruurch gehen im übrigen wertvolle Lei:c;tungsall
l'eiz(� verloren; 

;i: die Einrichtung eines Prüfungsparadieses, in dem .Kandidaten es sich 
erJa,uben können, ohne Konsequenzen zu Prlifungen nicht zu ct·
scheinen (!), und in dem Prüfungen bis zu vi ermal wiederholt wer
den können (§ 46): D.h. es beda.rf eines fi.i nfmaligen (!) Nichtbeste
hens, bis für einen nicht geeigneten Kandidaten das endgültige 
Aus kommt; cl ies bedeutet im Grun de eine Bestehens-G;lrantie aUer 
Prüfungen und macht Prijfungen zur Farce. 

Wiirdeu diese Vorschli:ige Gesetz, verlören österreichische Universitäts
abschlüsse, deren inte enationale s Ansehen ohnehin nicht zum besten steht 
( ' Doktor Innsbruck' lJZ\,y. 'Doktor Cnlz'!), jegliche Seriosität; wa::.; bliebe, 
wäre eine FortsetzLlng der verbreiteten Tende nz zu Titeln ohne entspre
chende Leistung oder Verdienst! 

Die V(crfasser eies UniStG gehen , wie der umfangreiche Teil C zeigt, of
fenbar von erheblichen Einsparungsmöglicbkeiten durch das neue Gesetz 
aus. Die hiel' vorgelegten Hechnungen, sind wie so viele der letzten Re
gierung, Makulatur: Durch die Abkoppelung der (neunsemestrigen) L ehr
arntsstudieng��nge von sec.hssemestrigen Diplomstudiengängen müßte d as 
bisher \",-eitgehend einheitliche Stu dium in 7,\.vei 'vielfach unabhängige Stu
di,�ngänge mit unterschiedl iche n Anforderungen und eigenen Lehrveran
sta1tungen lllngeformt werden: Statt eine Kostenl'eduktion entstünde hier
durch em Mehr an Kosten. Leistungswillige Studierende würden d en 
Zwang zum Einfach-Studium durch �Iintereinanderschaltung mehrerer 
Schrnalspurstudien umgehen: Auch da.durch enLstünde (�in i''1ehr an Kosten. 

Insgesamt ist festzstellen: 
Das �eplante UniSLG isL das Ermächtigungsgesetz einer akademischen 
Mittelmäßigkeit, die sich österreich, zurnal unter den l1euen Anforderun
gen der EU, nicht leisten kann. Es aLmet den Ungei,st einer ,:lUS den 
späten 60e1' Jahren stammenden, inzwischen längst obsoleten Lei
stungsfeindlichkeit, die gcnau das Gegenteil darstellt, was eine längst 
fi::i.l1ige H,efol'Il1 der österreicbischen Hochschulen bringen müßte: 

* Schaffung at:traJ:.ti\Tcrer Leistungsanreize 
;I: Erhöhung der Qualität und Konkurrenzfähigkeit der Abscblüsse durch 

in tensiviel'te Anfordel"Un gen (u. a. in schriftlicben Zwischen- und 
A b:3chlu ßpl'iifun gen) 

* Förderung der )\lobilitiit bei Studierenden und Lehrenden (Heform der 
bestehenden Praxis der Fargrnatisierung und Hausberufungen) 

* Refoern der Gremienstrllkturen, um diese Ziele auch inneruniversitär 
durchsetzen zu können. 

Das UniSLC j:�t in seiner vorliegenden Form insgesamt zu verwerfen, da 
es schweren Schaden für die Absolventen unserer Hochschulen, für die 
Universitäten und le tztlich für ganz österreich bedeutet. 

Als für dieses Land Tragende fordere ich Sie daher dringend auf, das 
Gesetz a_bzulehnen und dafür Sorge zu tragen, daß eine Verschwendung 
von Zeit und Ressourcen, wie sie das Erstellen \Jnd Bewerten dieses 
Gesetzentwurfes bedeutet hat, nicht wieder vorl\:.ornrnen. 

/7 
, /---- / 

Hochachtungsvoll l)� \J---" .// 
(Prof. Dr. 
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